
 

 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 029/2020 
 
 

Amt: Fachbereich I Datum: 02.02.2020 
Bearbeiter: Gerd Schierloh   

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Finanz- und Organisationsaus-
schuss 

17.06.2020 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 27.02.2020 nicht öffentlich 
Rat 05.03.2020 öffentlich 
Verwaltungsausschuss 25.06.2020 nicht öffentlich 
Rat 02.07.2020 öffentlich 

 
 

 
Haushaltskonsolidierung; Antrag SPD/FDP/WPS-Gruppe; Beratung und 
Beschlussfassung über die Anpassung der Ehrengaben für Alters- und 
Hochzeitsjubilare 
 
 
Sach- und Rechtslage: 
Mit Ratsbeschluss vom 02.03.2017 wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung die Ehren-
gaben für Alters- und Hochzeitsjubilare ab 01.01.2018 neu festgesetzt (BV 095/2017). Danach 
wurde das Geldgeschenk seinerzeit auf 15,00 € reduziert. Mit Antrag vom 30.01.2020 beantragt 
die SPD/FDP/WPS-Gruppe eine Anpassung der Ehrengaben -  Verzicht auf das monetäre Ge-
schenk. Entsprechend dem Antrag hat die Verwaltung die Aufwendungen in 2018 und 2019 aus-
gewertet. Danach wurden folgende Gesamtbeträge für die Geldgeschenke ausgezahlt: 
 
2018 insgesamt 99 Fälle = 1.500,00 € 
2019 insgesamt 122 Fälle = 1.845,00 € 
 
Zugleich wurde die Verwaltung gebeten, die Kosten für die Bereitstellung der Auszahlung zu er-
mitteln. Jede Auszahlung muss von der jeweiligen Sachbearbeiterin edv-mäßig erfasst, ausge-
druckt und unterzeichnet werden, sodann erfolgt die Anordnung der Mittel sowie die Freigabe im 
System und Auszahlung der Mittel durch die Gemeindekasse. Es entsteht für die Auszahlung der 
Mittel somit ein Arbeitsaufwand von mindestens 2 Minuten je Fall. Mithin betrug der Arbeitsauf-
wand in 
 
2018 bei 99 Fälle  = 198 Minuten 
2019 bei 122 Fälle  = 244 Minuten 
 
Die Bruttoarbeitskosten eine Verwaltungskraft Entgeltgruppe 5 betragen nach dem KGSt-Bericht 
13/2019 derzeitig 0,55 €/Minute. Mithin sind somit Verwaltungskosten wie folgt entstanden 
 
2018 bei 99 Fälle  = 54,45 € 
2019 bei 122 Fällen  = 67,10 € 
 
Nach einer Abfrage bei den Kommunen im Landkreis Wesermarsch gelten dort derzeitig folgende 
Regelungen: 
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Butjadingen  => 80., 85., 90. Geburtstag danach jedes Jahr 15,00 € Geschenk und Blumen 
Elsfleth  => 90., 95. Geburtstag danach jedes Jahr Karte und Blumen 
Nordenham  => 85., 90., 95. Geburtstag danach jedes Jahr 30,00 € Geschenk 
Berne  => 80., 85., 90., 95. Geburtstag danach jedes Jahr Korb (15,00 €) und Urkunde 
Jade  => 90., 95. Geburtstag danach jedes Jahr 30,00 € Geschenk  
Ovelgönne => 75., 80., 85. Geburtstag eine Karte, ab 90. Geburtstag Karte und Blumen 
Lemwerder  => 80., 85. 90. Geburtstag 20,00 – 25,00 € Geschenk 
Stadland => 85., 90. Geburtstag danach jedes Jahr 15,00 € Geschenk und Blumen 
 
Bei der Gewährung von Ehrengaben handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde. 
 
Auf Grund der bekannten finanziellen Lage der Gemeinde Stadland wird die Gemeinde, um künf-
tig notwendige Kreditermächtigungen genehmigt zu bekommen und den gesetzlich vorgeschrie-
benen Haushaltsausgleich zu erreichen u. a. gemeindliche Leistungen abbauen bzw. reduzieren 
müssen und die Beteiligung Dritter erhöhen müssen. 
 
Ergänzung 08.06.2020 
In der 23. Sitzung des Finanz- und Organisationsausschuss am 13.02.2020 wurde die v. g. Ange-
legenheit mit dem Hinweis, über dieses Angelegenheit im Rahmen der Haushaltsberatungen 
weiter zu beraten, von der Tagesordnung abgesetzt.. 
 
Finanzierung: 
entfällt 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Zahlung eines Geldgeschenkes für Alters- und Hochzeitsjubilare wird ab dem 01.01.2021 
eingestellt. Die übrigen Festsetzungen (Besuch zum 85. Geburtstag bzw. ab dem 90. Geburtstag 
jährlich sowie ab dem 50. Hochzeitstag plus Blumenstrauß und Karte) bleiben bestehen. 
 
 
Anlagen: 
Antrag 
Ratsbeschluss v. 02.03.2017 
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